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V

Vorwort

Regina E. Aebi-Müller wurde 2004 Assistenzprofessorin und bereits 2005, 
nach der Erteilung der venia docendi in Privatrecht und Rechtsvergleichung 
und der Ernennung zur Privatdozentin an der Universität Bern, ordentli-
che Professorin für Privatrecht und Privatrechtsvergleichung an der Univer-
sität Luzern. Nur kurze Zeit später, im Jahr 2006, wurde sie zur Prodekanin 
der Rechtswissenschaft lichen Fakultät gewählt, worauf sie ihrer Fakultät von 
2007 bis 2011, d.h. während zwei Amtszeiten, als Dekanin vorstand. Seit dem 
Jahr 2020 amtet sie nun als Prorektorin der Universität Luzern für «Personal 
und Professuren».

Am 21. März 2021 durft e Regina Aebi-Müller ihren 50. Geburtstag feiern. Ihr 
Werdegang zeigt, dass bei ihr fast alles ziemlich viel schneller geht als bei allen 
anderen. Sie war auch insofern schneller, als wir vor der Drucklegung des vor-
liegenden Bandes die mittlerweile erschienene 5. Aufl age des von ihr zusam-
men mit ihrem Lehrer Heinz Hausheer verantworteten Lehrbuchs zum Per-
sonenrecht nicht mehr zu berücksichtigen vermochten. Regina Aebi-Müller 
macht aber nicht nur fast alles schneller, sondern auch fast alles besser als alle 
anderen: Das Fürsprecherpatent des Kantons Bern erlangte sie mit dem Bestre-
sultat, ihre Dissertation wurde mit dem Walther Hug-Preis ausgezeichnet, und 
sie ist Trägerin des Best Teaching Award 2017 und 2018 der Universität Luzern. 
Seit zehn Jahren gehört zudem auch das Medizinalrecht zu ihren Forschungs-
schwerpunkten, sie leitet immer wieder vom Schweizerischen Nationalfonds 
unterstützte Forschungsprojekte, und sie ist seit 2014 auch als Forschungsrä-
tin dieser Institution tätig.

Die aussergewöhnliche Fachkompetenz von Regina Aebi-Müller ist freilich 
«nur» eine Seite ihrer Persönlichkeit. Eine weitere ist ihre bemerkenswerte Sozi-
alkompetenz. Sie ist in beidem Vorbild. Menschen und Mitmenschlichkeit sind 
Regina wichtig. Ihre unglaubliche Energie schlägt sich deshalb auch in einer 
eindrücklichen Hilfsbereitschaft  nieder. Dies alles bezeugen namentlich ihre 
Dissertantinnen, Dissertanten und Lehrbeauft ragten, welche sich zusammen-
gefunden haben, um ihrer Doktormutter und Vorgesetzten mit dem vorliegen-
den Liber amicorum unter dem Titel «Aspekte rechtlicher Nähebeziehungen» 
ihre Dankbarkeit auszudrücken. Gleichzeitig soll die farbliche Gestaltung des 
Einbandes sowohl auf die Verbundenheit der Jubilarin mit dem Kanton Luzern 
als auch auf ihre Verwurzelung im Kanton Bern hinweisen.
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Bei der Verwirklichung dieses Vorhabens durft en wir auf die wertvolle fachli-
che bzw. fi nanzielle Unterstützung von Philipp Eberhard bzw. des Vereins Suc-
cessio zurückgreifen; ihnen sei dafür auch an dieser Stelle bestens gedankt.

Liebe Regina, wir beglückwünschen dich, auch im Namen aller Autorinnen 
und Autoren und des Verlags, von Herzen zu deinem runden 50. Geburtstag!

Solothurn/Basel, im März 2021 Paul Eitel 
Barbara Graham-Siegenthaler
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I. Einleitung
Jede Erbin und jeder Erbe dürft e nicht nur in der Schweiz, sondern praktisch 
in jedem Land weltweit, nach dem Tod eines Erblassers mit einer Bank zu tun 
haben. Auf Seite der Erben besteht ein Bedarf nach Informationen, welche 
diese benötigen, um den Nachlass festzulegen und die Erbteilung durchzufüh-
ren. Auf Seite der Banken ist es jedoch nicht in jedem Fall klar, ob und in wel-
chem Umfang die von den Erben gewünschten Informationen diesen über-
haupt off enbart werden dürfen. Mit dieser Problematik waren die Banken nicht 
nur in der Vergangenheit konfrontiert, sondern sind es auch in der heutigen 
Zeit immer wieder.

Im Verhältnis Erben – Erblasser – Bank spielen verschiedene rechtliche In -
strumente ineinander. Erbrechtliche Regelungstatbestände stehen obligationen- 
und persönlichkeitsrechtlichen Gesetzesvorschrift en gegenüber. Daneben – 
bzw. genauer gesagt, zusätzlich – spielt in diesem Verhältnis das Bankgeheim-
nis eine gewisse, nicht zu unterschätzende Rolle. Ein Auskunft sanspruch eines 
Erben situiert sich infolgedessen vor dieser Ausgangslage, die – und dies nicht 
nur aus einer juristischen Perspektive – alles andere als «übersichtlich» und 
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«klar» tituliert werden kann. Eine Bank steht dann vor der Frage, inwieweit sie 
einem Auskunft sbegehren der Erben entgegenkommen darf und damit deren 
Informationsanspruch entsprechen kann, denn letzterer bestimmt, ob ersterem 
stattgegeben werden kann.

Damit wird eine Bank in die Funktion einer «Richterin» gedrängt und hat 
unweigerlich darüber zu entscheiden, ob ein Informationsanspruch seitens 
der Erben in einer bestimmten Fallkonstellation besteht, was – und das zeigt 
ein Blick in die bundesgerichtliche Rechtsprechung – für viele Banken, welche 
ja keine juristischen Institutionen und zumeist privatwirtschaft lich geführte 
Unternehmen sind, nicht in jedem Fall ein leichtes Unterfangen darstellt. Ver-
kompliziert hat sich das Ganze noch damit, dass das Bundesgericht im Jahr 
2019 mit dem Urteil 4A_522/2018 vom 18. Juli die Weichen in diesem Zusam-
menhang insofern neu gestellt hat, als es den Auskunft sanspruch der Erben 
von einem erbrechtlichen Interesse abhängig machte. Damit werden verschie-
denste Fragen nicht nur erbrechtlicher, sondern auch auft ragsrechtlicher Natur 
aufgeworfen, die einen guten Anlass zu einer vertieft en Auseinandersetzung 
mit der Th ematik bieten.

Im Rahmen der nachfolgenden theoretischen Vorüberlegungen wird auf zen-
trale Elemente der erbrechtlichen und auft ragsrechtlichen Auskunft sansprü-
che eingegangen. Im darauff olgenden Kapitel wird das französischsprachige 
Urteil 4A_522/2018 vom 18. Juli 2019 einer eingehenden Analyse und Wür-
digung unterzogen. Das daran anschliessende Kapitel ist ganz den mit dem 
neuen Bundesgerichtsurteil einhergehenden bankenpraktischen Problemen 
gewidmet.

II. Th eoretische Vorüberlegungen

1. Erbrechtliche Auskunft sansprüche

1.1 Grundsatz der Universalsukzession
Art. 560 Abs. 1 ZGB legt als Grundsatz fest, dass die Erben die Erbschaft  als 
Ganzes mit dem Tode des Erblassers kraft  Gesetzes erwerben. Nach Abs. 2 
dieser Bestimmung gehen die Forderungen, das Eigentum, die beschränkten 
dinglichen Rechte und der Besitz des Erblassers ohne Weiteres auf die Erben 
über, unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen. Die Schulden des Erblas-
sers werden im Regelfall zu persönlichen Schulden der Erben. Im Hinblick 
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auf den Auskunft sanspruch der Erben ging das Bundesgericht in einem älte-
ren Entscheid davon aus, dass es sich bei diesem Auskunft sanspruch um einen 
zeitlich unbefristeten Anspruch handelt.1 In einem jüngeren Entscheid präzi-
sierte das Bundesgericht, dass die in Art. 560 Abs. 2 ZGB erwähnte Aufzählung 
der Aktivbestandteile des Nachlasses unvollständig ist und nicht nur Rechts-
verhältnisse des Obligationenrechts, sondern auch Immaterialgüterrechte, 
gewisse vermögens- und nichtvermögensrechtliche Verhältnisse aus Familien- 
und Erbrecht sowie Anwartschaft en Aktivposten des Nachlasses darstellen.2

In der Literatur sind die Meinungen betreff end Umfang des Auskunft srechts 
gespalten.3 Gewisser Ansicht nach sind die Informationspfl ichten und -rechte 
im Gesetz einzelfallspezifi sch geregelt.4 Anderer Ansicht nach ist von einem 
eher weit gefassten Informationsanspruch auszugehen.5 Wie jedoch der 
Umfang dieses Anspruchs im Einzelnen festzulegen ist, bleibt weitgehend 
off en. Als Grundsatz ist festzuhalten, dass der Umfang der Aufk lärung sich 
anhand der für die Befriedigung des Aufk lärungsbedürfnisses erforderlichen 
Informationen zu orientieren hat.6

In seiner Rechtsprechung betonte das Bundesgericht mehrfach, dass es im 
schweizerischen Privatrecht keinen allgemeinen Informationsanspruch gibt, 
der in denjenigen Fällen zum Zug kommen könnte, in denen Informationen 

1  Vgl. BGE 89 II 87 E. 6, wo das Bundesgericht festhielt: «En l'espèce, la création du livret 
d'épargne au nom de l'intimé constitue une promesse de donner à cause de mort, qui a 
conféré au bénéfi ciaire une simple créance. […] A son décès, l'objet de la donation, dont 
il avait conservé l'entière propriété, est devenu de plein droit la propriété commune de ses 
héritiers, selon l'art. 560 CC. Ceux-ci ont pris la place du défunt dans tous ses rapports 
de droit avec la recourante. Ils sont devenus titulaires communs de la créance représentée 
par le carnet d'épargne. La banque dépositaire de biens du défunt ne saurait ignorer les 
héritiers en invoquant le devoir de discrétion qui la liait à son mandant. Le droit au secret 
bancaire passe en eff et aux héritiers. Chacun d'eux a le droit d'être pleinement renseigné 
sur tout ce qui concerne le patrimoine du défunt. Cette connaissance lui est nécessaire 
pour faire valoir ses droits.» ; vgl. Meier-Hayoz/Forstmoser, Rz. 7, die diese Passage 
so lesen, dass den Erben ein Recht auf Auskunft  im vollen Umfang – das heisst deckungs-
gleich mit demjenigen des Erblassers – zusteht.

2  BGE 112 II 300, 305; vgl. Künzle, Willensvollstrecker, S. 210.
3  Vgl. Meier-Hayoz/Forstmoser, Rz. 10 ff .
4  Breitschmid/Matt, S. 89.
5  Vgl. Herzog, S. 1347.
6  Abegglen, S. 163.
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der Verwirklichung von Rechtsansprüchen dienen würden.7 Wenn ein Erbe 
infolge Universalsukzession die Stelle des Erblassers einnimmt, besteht gemäss 
dieser Rechtsprechung kein Bedarf, ihm über den aufgrund einer vertragli-
chen Beziehung bestehenden – und nun kraft  Erbrechts erworbenen – Aus-
kunft sanspruch hinaus noch einen selbständigen, erbrechtlichen Auskunft s-
anspruch einzuräumen.8 Das Bundesgericht wies in zwei Entscheiden aus dem 
Jahr 2010 darauf hin, dass Erben eines an einem Bankkonto lediglich wirt-
schaft lich berechtigten Erblassers gegenüber einer Bank einen Informationsan-
spruch haben.9 Zu beachten ist jedoch, dass die Rechtsnachfolge in einen Infor-
mationsanspruch inhaltlich nicht zu einer Änderung beim Anspruch selber 
führt.10 Die Erben erwerben den Auskunft sanspruch in dem Masse, wie er im 
Todeszeitpunkt des Erblassers bestand.11

1.2 Zivilrechtlicher Miterbeninformationsanspruch
Art. 607 Abs. 3 und Art. 610 Abs. 2 ZGB stellen – als Kontrast zur Tatsache, 
dass es im geltenden Privatrecht keinen allgemeinen Informationsanspruch 
gibt – gesetzlich normierte Informationsansprüche der Erben dar, welche aus-
schliesslich im Rahmen der Erbteilung – in der jeder Erbe selbständig informa-
tionsberechtigt ist – zum Tragen kommen.12 Um der tatsächlichen, lebenswelt-
lichen Realität gerecht zu werden, sind die Informationsrechte entsprechend in 

 7  BGE 132 III 677 E. 4.2.4; daraus ergibt sich, dass jeder geltend gemachte Auskunft san-
spruch, der sich nicht unmittelbar aus dem Gesetz ergibt, sorgfältig auf seine Berech-
tigung geprüft  werden muss. Nach Ansicht von Druey, Information, S. 346, sowie 
Schröder, Informationspfl ichten, S. 131, ergibt sich ein präparatorischer Informati-
onsanspruch aus dem Prinzip von Treu und Glauben.

 8  BGE 132 III 677 E. 4.2.4; a.M. Schröder, Informationsansprüche, S. 197, der in Bezug 
auf BGE 133 III 664 betont, dass eine Analyse der Rechtsprechung zeigt, dass die Infor-
mationsnot und das Informationsbedürfnis der Erben «vielfach» dem Bundesgericht 
Anlass gaben, Auskunft sansprüche zu bejahen.

 9  BGer 5A_638/2009 E. 4.1; BGer 4A_421/2009 E. 4; Göksu, Rechtshilfeersuchen, Rz. 5, 
weist hinsichtlich BGer 5A_284/2013 darauf hin, dass von der Auskunft spfl icht explizit 
alle Vermögenswerte des Erblassers erfasst sind, an denen dieser wirtschaft lich berech-
tigt ist; vgl. Brunner, S. 47; Genna, S. 204, 205, 206; Hamm/Brusa, S. 67; Müller, 
Rz. 9; Raveane, Rz. 192, 193.

10  BGE 133 III 664 E. 2.5; vgl. Meier-Hayoz/Forstmoser, Rz. 7, 25; Schröder, Infor-
mationsansprüche, S. 192; Schröder, Urteil, S. 226.

11  BGE 133 III 664 E. 2.5; BGE 135 III 597 E. 3.1.
12  Breitschmid/Matt, S. 90; Bretton-Chevallier/Notter, S. 137; Dorjee-Good/

Dardel, S. 173; Eigenmann, Rz. 32; Göksu, Informationsrechte, S. 956; Leu, S. 275; 
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sachlicher und persönlicher Hinsicht zu erweitern.13 Ratio legis von Art. 607 
Abs. 3 und Art. 610 Abs. 2 ZGB ist die Gewährleistung des Informationsaus-
tauschs zwischen den Miterben: In diesem Zusammenhang haben die Erben 
einander unaufgefordert alle für die Erbteilung bedeutsamen Tatsachen und 
Vorgänge mitzuteilen.14 Da «Information» der Durchsetzung des materiellen 
Rechts dient und nicht alle Erben zwingend in alle Rechtsgeschäft e des Erb-
lassers involviert waren, haben sie ggf. einen unterschiedlichen Informations-
stand.15 Deshalb sind alle Informationen mitteilungspfl ichtig, die bei einer 
objektiven Betrachtung möglicherweise geeignet erscheinen, die Erbteilung 
irgendwie zu beeinfl ussen, wozu auch Informationen in Bezug auf zu Lebzei-
ten des Erblassers getätigte Zuwendungen gehören.16 Um eine allfällige Herab-
setzung oder Ausgleichung zu ermöglichen, sind entsprechend alle lebzeitigen 
Vorgänge für die Bestimmung des Nachlasses – ohne zeitliche Begrenzung – 
relevant.17 Dass die Zugehörigkeit eines Wertes zum Nachlass bzw. zur Pfl icht-
teilsberechnungsmasse noch nicht feststeht, ist für die Geltendmachung des 
Anspruchs im Informationsstadium nicht entscheidend.18 Auf entsprechende 
Auff orderung hin hat ein Erbe die Plausibilität des von ihm verfolgten Ausglei-

Müller, Rz. 34; Raveane, Rz. 12; vgl. Piotet, droit, Rz. 19; Piotet, fondements, 
S. 80; Schröder, Informationspfl ichten, S. 45.

13  Vgl. Schröder, Informationsansprüche, S. 196, der darauf hinweist, dass mit die-
ser Erweiterung die Informationsrechte umfangsmässig weiter gehen als die positiv-
rechtlichen Informationsbestimmungen. So steht der Miterbeninformationsanspruch 
nicht nur defi nitiven, sondern auch provisorischen – und bei entsprechenden Voraus-
setzungen auch virtuellen – Erben zu, sowie Nacherben ab dem Zeitpunkt des Nach-
erbfalls. Zudem stehen dem überlebenden, nutzniessungsberechtigten Ehegatten, dem 
gewöhnlichen Vermächtnisnehmer, sogar dem Enterbten, sowie dem Willensvollstre-
cker gegenüber den Erben entsprechende (teilweise analog anwendbare) Informations-
ansprüche zu.

14  BGE 132 III 677 E. 4.2.1; BGE 127 III 396 E. 3; vgl. Druey, Information, S. 337, der 
betont, dass die erbrechtliche Informationspfl icht wenig von den subjektiven Infor-
mationsinteressen des Berechtigten abhängt, zumal der Berechtigte (oft ) nicht ein-
mal weiss, wo er die Nachlasswerte zu suchen hat; vgl. Schröder, Informationspfl ich-
ten, S. 47, der den Hauptzweck der Miterbeninformationspfl icht in der Ermöglichung 
einer gleichmässigen und gerechten Teilung des Nachlasses erblickt; vgl. ferner Göksu, 
Informationsrechte, S. 57; Schröder, Informationspfl ichten, S. 45; Weibel/Hecken-
dorn, S. 224.

15  Weibel/Heckendorn, S. 224.
16  BGE 127 III 396 E. 3; BGE 99 III 41 E. 3; BGE 90 II 365 E. 3a und 3c; BGE 59 II 128 E. 2.
17  Breitschmid/Matt, S. 99; Schröder, Informationsansprüche, S. 190.
18  Schröder, Informationsansprüche, S. 190.
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chungs- oder Herabsetzungsanspruchs zu substantiieren.19 Dies ist dann gege-
ben, wenn eine Rechtsverfolgung plausibel und möglich erscheint.20

2. Auft ragsrechtliche Auskunft sansprüche

2.1 Vertragsverhältnis im Gefüge Bank – Kunde 
Der Vertrag, der zwischen der Bank und dem Bankkunden abgeschlossen 
wird, wird als gemischter Vertrag «mit stark auft ragsrechtlichen Elementen» 
qualifi ziert.21 Dabei grenzt sich der Anlageberatungsvertrag, welcher die Bera-
tung des Kunden hinsichtlich der Investitionsplanung und auch die Umdispo-
nierung von Anlagen umfasst, vom Vermögensverwaltungsvertrag, der die ent-
geltliche, dauerhaft e Betreuung von Sachwerten und Forderungen zum Inhalt 
hat, ab.22 Beide Vertragstypen unterstehen den auft ragsrechtlichen Bestim-
mungen.23 Ausfl uss der Anwendbarkeit von Auft ragsrecht auf die Bankkun-
denbeziehung ist eine umfassende Pfl icht zur Rechenschaft sablegung seitens der 
Bank, die nicht nur regelmässige Rechenschaft sauskünft e an den Bankkunden 

19  Schröder, Informationsansprüche, S. 190.
20  BGE 127 III 396 E. 3; vgl. BGE 90 II 365, in welchem das Bundesgericht die Anforde-

rungen an die Substantiierung mit einer «ernstlichen Möglichkeit» niedriger ansetzt: 
«Eine Stift ung […] kann nach Art. 82 ZGB gleich einer Schenkung angefochten werden. 
Sie untersteht daher namentlich auch der Herabsetzung nach Art. 527 Ziff . 3 ZGB […]. 
Auch eine Herabsetzung nach Art. 527 Ziff . 4 kann in Frage kommen […]. Sie erfasst 
beliebig weit zurückliegende Zuwendungen, ist jedoch an besondere Voraussetzungen 
gebunden, die der sich auf diese Norm berufende Pfl ichtteilsberechtigte im Herabset-
zungsprozess zu beweisen hat. Indessen genügt die (hier zweifellos gegebene) ernstliche 
Möglichkeit eines solchen Sachverhaltes zur Begründung des Begehrens um Gewäh-
rung von Akteneinsicht.»; vgl. Wolf, S. 78; vgl. ferner Druey, Information, S. 117, der 
richtigerweise in Erinnerung ruft , dass in solchen Zusammenhängen der Ansprecher 
strenggenommen genau jenes Wissens, dass er abrufen möchte, bedarf und konsequen-
terweise das wissen müsste, was der Informationspfl ichtige weiss, um das Wissen von 
diesem herausverlangen zu können, was den Informationsanspruch – im Sinn eines 
Anspruchs auf naturale Erfüllung – in vielen Fällen ad absurdum führt.

21  Breitschmid/Matt, S. 91; vgl. Göksu, Auskunft sanspruch, Rz. 7, der in Bezug auf BGer 
5A_695/2013 festhält, dass das Auft ragsverhältnis von einem Ansprecher in einem Pro-
zess zwar nicht im eigentlichen Sinn zu beweisen, aber doch plausibel zu machen ist.

22  Breitschmid/Matt, S. 91.
23  Künzle, Anlageberatung, S. 452, 457; vgl. Zobl, Vermögensverwaltungsauft rag, S. 323, 

der ergänzend darauf hinweist, dass die Bestimmungen über die Kommission gemäss 
Art. 459 ff . OR anwendbar sind.

  Barbara Graham-Siegenthaler/Philipp Eberhard



Banken und ihre Informationspfl icht gegenüber Erben  

124

beinhaltet, sondern auch die vom Kunden geforderten Einzelauskünft e mit-
einschliesst.24

2.2 Auswirkungen der Universalsukzession auf Bankverträge
Die Universalsukzession zeitigt ihre Folgen auch hinsichtlich der Bankver-
träge eines Erblassers, die, trotz Abbruchs der Kundenbeziehung infolge Todes 
des Erblassers, vermutungsweise fortbestehen.25 Der Grundsatz der Gesamt-
rechtsnachfolge gilt jedoch nicht unbeschränkt, da er sich nur auf die Vermö-
gensrechte erstreckt, nicht jedoch auch auf die höchstpersönlichen Rechte des 
Erblassers.26 Der in Art. 28 ZGB normierte Persönlichkeitsschutz bildet die 
Grundlage dafür, dass höchstpersönliche Rechte nicht auf die Erben überge-
hen.27 Ob es sich in einer bestimmten Fallkonstellation um ein höchstpersön-
liches Recht handelt, ist anhand von objektiven Kriterien zu prüfen, wobei 
der Wille des Erblassers die Funktion eines Indizes einnehmen kann.28 Der 
Wille des Erblassers ist in diesem Zusammenhang somit nur in Zweifelsfällen – 
bspw. wenn der Erblasser an bestimmten Krankheiten leidet und ein Interesse 
besteht, dass diese seinen Erben gegenüber nicht bekannt werden – von Rele-
vanz.29 Dabei kann nur das Verhältnis des Erblassers zum Empfänger einer 
Zahlung höchstpersönlichen Charakter haben, die Zahlung als solche jedoch 
nicht.30

24  Zobl, Probleme, S. 1017. 
25  Bretton-Chevallier/Notter, S. 132; Meier-Hayoz/Forstmoser, Rz. 21; 

Schröder, Informationspfl ichten, S. 99; Zobl, Probleme, S. 1016; vgl. BGE 101 II 117 
E. 5, wo das Bundesgericht festhält: «Es fragt sich sodann, ob mit dem Tod des Eheman-
nes der Klägerin vom 11. Januar 1972 das im Jahre 1925 begründete Auft ragsverhält-
nis mit der Beklagten erloschen ist. Das ist zu verneinen.»; vgl. zudem BGE 94 II 167 
E. 4a: «Bei Bankgeschäft en wird im Allgemeinen angenommen, dass der Auft rag durch 
den Tod des Auft raggebers nicht erlischt, sondern mit den Erben als fortgesetzt gilt».

26  BGer 5A_695/2013 E. 5.1; vgl. Leu, S. 271; Dorjee-Good/Dardel, S. 176; Oswald, 
S. 65; Zobl, Probleme, S. 1016; Piotet, fondements, S. 84.

27  De Capitani, Vorkehren, S. 69 ff .; entgegen der Aussage des Autors an anderer Stelle 
(vgl. De Capitani, Auskunft spfl icht, S. 71 ff .) ist die Rechenschaft spfl icht als solche 
nicht höchstpersönlicher Natur, sondern vererbbar; vgl. zudem Eigenmann, Rz. 22; 
Hamm/Töndury, S. 662.

28  Zobl, Probleme, S. 1017. Gemäss dem Autor haben rein vermögensrechtliche Disposi-
tionen des Erblassers nie höchstpersönlichen Charakter (vgl. Zobl, Probleme, S. 1017 
sowie Fn. 145).

29  Nobel, S. 245.
30  Zobl, Probleme, S. 1017.
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Der Anspruch auf Rechenschaft sablegung geht jedoch grundsätzlich univer-
salsukzessorisch umfassend auf die Erben über.31 Die Erlöschungsgründe 
der Rechenschaft sablegung sind somit nicht deckungsgleich mit denjenigen 
des Auft rags, wobei die Erlöschung des Auft rags nach Art. 405 Abs. 1 OR nur 
die Ausführungsobligation tangiert.32 Als Grundsatz gilt entsprechend, dass 
eine Bank sich gegenüber den Erben in ihrer Stellung als Universalsukzesso-
ren nicht auf die Geheimhaltungspfl icht berufen kann.33 Im Rahmen der Uni-
versalsukzession tritt der Erbe in alle Rechte aus dem Auft ragsverhältnis zwi-
schen der Bank und dem Erblasser ein.34 Das zu den vermögensrechtlichen 
Tatbeständen gezählte Auskunft srecht gehört ebenso dazu wie die Vermögens-
rechte an sich.35 In der Lehre ist umstritten, ob es für die Geltendmachung des 
Anspruchs auf Auskunft serteilung von Relevanz sei, ob es sich beim Erben um 
einen pfl ichtteilsgeschützten Erben handelt oder nicht.36 Gewisser Ansicht nach 
vermag die Unterscheidung zwischen pfl ichtteilsgeschützten und nicht pfl icht-
teilsgeschützten Erben in Bezug auf den Umfang des Auskunft srechts nicht zu 
überzeugen.37

2.3 Tragweite des Bankkundengeheimnisses
Eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit der Auskunft serteilung spielt das 
Bankgeheimnis, genauer gesagt das Bankkundengeheimnis.38 Defi nitionsge-
mäss bringt das Bankgeheimnis die Pfl icht für die Bank mit sich, alle während 

31  Béguin, S. 24, 27; Künzle, Willensvollstrecker, S. 214; Lombardini, S. 106; Morin, 
S. 93; Oswald, S. 67; vgl. BGE 101 II 117 E. 5.

32  Breitschmid, S. 130; Bretton-Chevallier/Notter, S. 125; Künzle, Willensvoll-
strecker, S. 215; Müller, Rz. 46; Schröder, Informationspfl ichten, S. 100; Zobl, Pro-
bleme, S. 1016.

33  Aubert/Haissly/Terracina, S. 139; Druey, Anspruch, S. 122 ff .
34  Breitschmid, S. 732; Hamm/Töndury, S. 659; Lombardini, S. 107.
35  Göksu, Informationsrechte, S. 959; Meier-Hayoz/Forstmoser, Rz. 24; Zobl, Pro-

bleme, S.  1017; vgl. Göksu, Zuständigkeit, Rz. 6, nach welchem richtigerweise eine 
Abgrenzung zwischen dem (direkt) erbrechtlichen Auskunft sanspruch und dem ver-
erbten Auskunft sanspruch vorgenommen werden muss.

36  Eigenmann, Rz. 64, 65, 66, 67; Zobl, Probleme, S. 1017; vgl. Oswald, S. 68, der inner-
halb der pfl ichtteilsberechtigten Erben danach unterscheidet, ob diese ihre Rechte auf 
Auskunft  aus Universalsukzession ableiten oder nur auf Grund ihrer Pfl ichtteilsrechte.

37  Druey, Information, S. 335, wonach das präparatorische Motiv in sich unbegrenzt 
ist, wobei die Tatsache, dass gerade die erbrechtlichen Informationsinteressen so viel 
Schutz erhalten, eines zusätzlichen Fundaments bedarf; vgl. Aubert/Haissly/Terra-
cina, S. 137 ff .; Zobl, Probleme, S. 1017.

38  Zobl/Kramer, Rz. 696.
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der Geschäft sbeziehung durch den Kunden anvertrauten privaten und vermö-
gensrechtlichen Informationen nach aussen hin geheim zu halten.39 Informa-
tionen sind nur dann von diesem umfasst, wenn sie tatsächlich geheim – d.h. 
relativ unbekannt – sind und der Bankkunde ein berechtigtes Interesse an deren 
Geheimhaltung hat.40 Das Bankkundengeheimnis besteht nicht im Interesse 
des Beauft ragten – der Bank also –, sondern im Interesse des Kunden, weshalb 
es nur im Verhältnis zu Dritten zum Tragen kommt.41

Das Auskunft srecht – und mit ihm das Bankgeheimnis – geht auf die Erben 
über, und zwar im gleichen Umfang, wie es dem Erblasser zustand, da die vom 
Erblasser erworbenen Rechenschaft s- und Ablieferungsforderungen gegen-
über der Bank infolge Universalsukzession auf die Erben übergehen.42 War es 
jedoch der ausdrückliche Wille des Erblassers, lebzeitige Vorgänge auch vor sei-
nen eigenen Erben geheim zu halten, so geht das Recht auf Geheimhaltung 
nicht auf die Erben über, da immer noch der Wille des Bankkunden massge-
bend ist, welcher den näheren Inhalt des Rechts bestimmt hat.43 Das Geheimnis 
geniesst infolgedessen nur insoweit rechtlichen Schutz, als der Geheimnisherr 
– der Bankkunde – dies entsprechend auch möchte.44 Vor diesem Hintergrund 
wird auch ersichtlich, dass ein absoluter Schutz von Vorgängen bzw. Informa-
tionen durch das Bankgeheimnis nicht gewährleistet wird.45

III. Das Urteil 4A_522/2018 vom 18. Juli 2019

1. Materielles

1.1 Ausgangssachverhalt
Im dem Bundesgerichtsurteil 4A_522/2018 vom 18. Juli 2019 zugrundeliegen-
den Sachverhalt schloss die Erblasserin am 26. September 2005 mit der Bank 

39  Emch/Renz/Arpagaus, Rz. 393.
40  Gutzwiller, S. 178; vgl. Schröder, Informationspfl ichten, S. 107.
41  Eigenmann, Rz. 18; Göksu, Informationsrechte, S. 959; Meier-Hayoz/Forstmo-

ser, Rz. 24.
42  Aubert/Haissly/Terracina, S. 139; Leu, S. 273; Meier-Hayoz/Forstmoser, 

Rz. 25; Morin, S. 94.
43  Vgl. Eigenmann, Rz. 18; Schröder, Informationspfl ichten, S. 112.
44  Brunner, S. 44; vgl. Margiotta, S. 44.
45  Aubert, S. 222; Emch/Renz/Arpagaus, Rz. 416; Erb, S. 239.
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Z. SA in Genf einen Vermögensverwaltungsvertrag ab. Sie war zudem Inha-
berin und wirtschaft liche Berechtigte eines Nummernkontos bei dieser Bank. 
Am 30. Oktober 2009 erteilte die Erblasserin der Bank den schrift lichen Auf-
trag, ihr gesamtes, sich auf dem Nummernkonto befi ndliche Guthaben auf ein 
IBAN-Konto der Bank Z. zu überweisen und das Nummernkonto zu saldieren. 
In diesem Zeitpunkt beliefen sich ihre Guthaben auf EUR 503‘244.-. Der Auf-
trag wurde von der Erblasserin sowie von ihrer Tochter F. unterzeichnet, die 
seit dem 19. September 2007 gemäss einer Generalvollmacht über das Konto 
verfügte. Die Guthaben wurden von der Bank auft ragsgemäss zwischen dem 
11. und 12. November 2009 transferiert. Die Erblasserin verstarb am 11. Januar 
2011 in Madrid. Sie hinterliess zwei Söhne D. und E., eine Tochter F. sowie drei 
Enkelkinder A., B. und C. eines vorverstorbenen Sohnes. Die Erbschaft  belief 
sich insgesamt auf EUR 13‘740‘281.70 und wurde am 23. Januar 2012 unter den 
Erben notariell aufgeteilt.

Im Jahr 2012 forderte der Sohn D. von der Bank Z. SA diverse Auskünft e betref-
fend die Bankbeziehung seiner verstorbenen Mutter. Ihm wurden die Portfolio-
stände per jeweils 31. Dezember mitgeteilt sowie Kontoauszüge für die ganze 
Vertragsdauer und eine Kopie des Überweisungs- sowie des Saldierungsauf-
trags vom 30. Oktober 2009 zugestellt. Im Jahr 2016 forderten der Sohn D. sowie 
die drei Enkelkinder A., B. und C. von der Bank Z. eine Kopie aller Belastungs-
anzeigen im Zusammenhang mit der genannten Überweisung sowie um Mittei-
lung der ihnen unbekannten Identität des Inhabers des IBAN-Kontos, welcher 
sich gegen die Bekanntgabe seiner Identität wehrte. Die Bank wollte seine Iden-
tität gestützt auf ihre Geheimhaltungspfl ichten nicht off enlegen.

1.2 Abriss der Prozessgeschichte
Mit Schlichtungsbegehren vom 22. Dezember 2016 forderten die Pfl ichtteilser-
ben A., B., C. und D. von der Bank Z., ihnen Kopien sämtlicher Anweisungen 
der Erblasserin, welche im Zusammenhang mit der Verwaltung von deren Ver-
mögen standen, herauszugeben und die Identität des Inhabers des IBAN-Kon-
tos, auf welches die Vermögenswerte der Erblasserin im November 2009 trans-
feriert worden waren, preiszugeben. Auf das Vertragsverhältnis zwischen der 
Erblasserin und der Bank Z. kamen gemäss den Erben die Regeln des schwei-
zerischen Auft ragsrechts nach Art. 394 ff . OR zur Anwendung.

Mit Urteil vom 16. August 2017 verpfl ichtete das «Tribunal de première instance 
du canton de Genève» die Bank Z. dazu, den Klägern eine Kopie aller Anwei-
sungen der Erblasserin im Zusammenhang mit der Verwaltung ihres Vermö-
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gens herauszugeben. Das Gericht lehnte jedoch den Antrag auf Off enlegung 
der Identität des Inhabers des IBAN-Kontos ab.

Mit Urteil vom 25. Juli 2018 hiess die Zivilkammer der «Cour de justice de 
Genève» die gegen den erstinstanzlichen Entscheid erhobene Berufung teil-
weise gut und wies die Bank Z. an, den Berufungsklägern – zusätzlich zu den 
bereits übermittelten Dokumenten – eine Kopie der Abschrift  sämtlicher Anwei-
sungen und Auft räge, die die Erblasserin während ihrer Besuche bei der Bank 
telefonisch oder mündlich erteilt hatte, herauszugeben. Das Gericht bestätigte 
indes das Urteil der Vorinstanz insofern, als es den Antrag der Berufungsklä-
ger auf Off enlegung der Identität des Inhabers des IBAN-Kontos ablehnte. Zur 
Begründung führte das Gericht in Bezug auf das vertragliche Auskunft srecht 
der Berufungskläger an, dass den Erben das Recht zustehe, über die von der 
Erblasserin durchgeführten Transaktionen in Kenntnis gesetzt zu werden. Den 
Erben würde jedoch nicht das Recht zustehen, von der Bank Z. die Off enle-
gung der Identität des Inhabers des IBAN-Kontos zu verlangen. Diesbezüglich 
werde dieser Inhaber als Dritter vom Bankgeheimnis geschützt. Zudem ver-
fügte die Erblasserin selber auch über keine Informationen in Bezug auf dieses 
IBAN-Konto, obschon es wahrscheinlich sei, dass sie die Identität des Konto-
inhabers gekannt habe. Da das Bankgeheimnis schon gegenüber der Erblasse-
rin gegolten habe, gelte es auch – und erst recht – gegenüber ihren Erben. In 
Bezug auf das Informationsrecht der Erben vertrat das Gericht die Ansicht, 
dass die Erben eine Pfl ichtteilsverletzung entweder nachzuweisen oder glaub-
haft  zu machen gehabt hätten, was diese jedoch unterlassen hätten, da sie nicht 
behaupteten, dass durch die Überweisungen der Erblasserin an die Adresse des 
Inhabers des IBAN-Kontos ihre Pfl ichtteile verletzt worden seien.

Am 19. September 2018 gelangten die Beschwerdeführer A., B., C. und D. ans 
Bundesgericht und forderten im Hauptantrag zusammengefasst eine Aufh e-
bung des zweitinstanzlichen Urteils und insbesondere, dass die Bank Z. zu ver-
pfl ichten sei, den Beschwerdeführern innert zehn Tagen die Identität des Inha-
bers des IBAN-Kontos off enzulegen. Mit Entscheid vom 18. Juli 2019 wies das 
Bundesgericht die Beschwerde ab.

1.3 Bundesgerichtliche Erwägungen
In Bezug auf die Auskunft spfl ichten im Schweizer Recht weist das Bundes-
gericht vorab darauf hin, dass diesbezüglich kein allgemeines Auskunft srecht 
bestehe. Im Einzelfall sei genau zu prüfen, ob ein Auskunft srecht dem Ver-
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trags- oder dem Erbrecht entstamme.46 In Bezug auf das vertragliche Aus-
kunft srecht gebe Art. 400 Abs. 1 OR den Erben das Recht auf Auskunft sertei-
lung gegenüber der Bank.47 Wenn die Erben dieses vertragliche Auskunft srecht 
geltend machen wollten, hätten sie einerseits das Vertragsverhältnis des Erblas-
sers mit dem Dritten (d.h. der Bank) und andererseits ihre erbrechtliche Legi-
timation (d.h. den erblichen Erwerb dieses Anspruchs) nachzuweisen.48 Unter 
Berücksichtigung der in der obligationenrechtlichen Doktrin geführten Dis-
kussionen betonte das Bundesgericht insbesondere, dass in der Rechtspre-
chung anerkannt sei, dass den Erben das Recht zustehe, von der Bank Aus-
künft e betreff end Überweisungen und Zahlungen zu erhalten, die ein Erblasser 
zu Lebzeiten zugunsten Dritter getätigt habe.

Ob der Umfang dieses Auskunft srechts der Erben vollumfänglich demjenigen 
des Erblassers entspreche, werde in der Literatur und in der Rechtsprechung 
unterschiedlich beurteilt.49 Gemäss der Rechtsprechung der «Cour de justice 
de Genève» verfüge nur der Pfl ichtteilserbe über ein ererbtes, vertragliches 
Recht auf Auskunft serteilung gegenüber der Bank, wobei die vom Pfl ichtteils-
erben anbegehrten Auskünft e diesem ermöglichen müssten, eine Herabset-
zungsklage nach Art. 522 ff . ZGB anzustrengen bzw. die Ausgleichungspfl icht 
nach Art.  626 ZGB durchzusetzen.50 Demgegenüber würden sich jedoch 
gewisse Stimmen aus der Doktrin für eine Gleichbehandlung aller Erben aus-
sprechen.51 

Unter Berücksichtigung der aus Art. 607 Abs. 3 sowie Art. 610 Abs. 2 ZGB 
fl iessenden erbrechtlichen Auskunft sregeln stehe einem Erben das Recht zu, 
von einer Bank Informationen sowohl in Bezug auf Vermögenswerte zu ver-
langen, die möglicherweise zum Nachlass gehörten, als auch hinsichtlich der 
Identität von Dritten, denen diese Vermögenswerte übertragen bzw. abgetreten 
worden seien. Voraussetzung der Geltendmachung dieses Auskunft srechts sei, 
dass der Erbe zu einer erbrechtlichen Klage (bspw. Herabsetzungsklage) legiti-
miert sei.52 Im Lichte der Genfer Rechtsprechung sei jedoch zu betonen, dass 
das vertragliche Auskunft srecht der Erben nicht unbeschränkt – im bundes-
gerichtlichen französischen Wortlaut «illimité» – sein könne und daher nicht 

46  BGer 4A_522/2018 E. 4.1.
47  BGer 4A_522/2018 E. 4.2.
48  BGer 4A_522/2018 E. 4.2.1.
49  BGer 4A_522/2018 E. 4.2.2.2.
50  BGer 4A_522/2018 E. 4.2.2.2.
51  BGer 4A_522/2018 E. 4.2.2.2.
52  BGer 4A_522/2018 E. 4.3.
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genau dem Auskunft sanspruch des Erblassers gegenüber der Bank entspreche. 
Das Recht des Erblassers auf Privatsphäre – welches nicht nur streng persön-
liche Tatsachen, sondern auch die wirtschaft lichen Aspekte seines Vermögens 
und damit die von ihm erteilten Auft räge umfasse – bilde die Grenze des Aus-
kunft srechts der Erben.

Nur der Pfl ichtteilserbe, dessen Pfl ichtteilsrecht verletzt und dessen Herabset-
zungsklage nicht verwirkt sei, oder der gesetzliche Erbe mit Anspruch auf Tei-
lung und Herabsetzung, sei dazu berechtigt, Auskünft e über die vom Erblasser 
ausgeführten Transaktionen zu erhalten, da jede Klage ein rechtliches Interesse 
voraussetze. Das Interesse des Erblassers an der Geheimhaltung seiner Ent-
scheidungen überwiege dasjenige des Erben, welcher keines dieser Rechte für 
sich beanspruchen könne.53

Nach Auff assung des Bundesgerichts sei – entgegen der Auff assung des zweit-
instanzlichen Gerichts – der vertragliche Auskunft sanspruch nicht deshalb 
abzuweisen, weil der Dritte – der die Überweisung von der Erblasserin erhalten 
habe – vom Bankgeheimnis hätte profi tieren können und die Erblasserin selber 
diese Information von der Bank nicht hätte erlangen können. Die Abweisung 
könne vielmehr damit begründet werden, dass die Erben – obschon sie nach-
gewiesen hätten, dass sie Pfl ichtteilserben sind – nicht bewiesen oder glaubhaft  
gemacht hätten, dass ihr Pfl ichtteil nach spanischem Recht durch die Zuwen-
dung des Betrags über EUR 503‘244.- an den Begünstigten verletzt worden sei. 
Zudem führte das Bundesgericht ins Feld, dass der Überweisungsauft rag von 
der Tochter der Erblasserin – ebenfalls einer Pfl ichtteilserbin – mitunterzeich-
net worden sei.54 Inwieweit dieses Argument jedoch Auswirkungen auf das 
Informationsrecht der Erben haben kann, lässt das Bundesgericht dann aller-
dings off en.

1.4 Die Erbrechts-Judikatur der «Cour de justice de Genève» 
Die Voraussetzungen der Auskunft spfl icht einer Bank gegenüber Erben wer-
den in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in der Lehre und in der kan-
tonalen Rechtsprechung unterschiedlich gehandhabt. Dem vorliegend inte-
ressierenden Bundesgerichtsentscheid lag ein zweitinstanzlicher Entscheid 
der «Cour de justice de Genève» zugrunde. Die erbrechtliche Rechtsprechung 
dieses Genfer Gerichts weist einige Spezifi zitäten auf. Grundsätzlich kom-
men in den Urteilen dieses zweitinstanzlichen Gerichts als rechtliche Grund-

53  BGer 4A_522/2018 E. 4.5.2.
54  BGer 4A_522/2018 E. 5.2.
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lagen für die Geltendmachung von Auskunft sansprüchen nicht nur zivilpro-
zessuale Bestimmungen zum Tragen, sondern auch materiell-erbrechtliche wie 
Pfl ichtteile.55 Auff allend ist bei dieser Rechtsprechung, dass das Gericht seine 
Entscheide jeweils stark von den spezifi schen Einzelheiten eines jeden Falles 
abhängig macht, was es erschwert, die verallgemeinerungsfähigen Grundzüge 
dieser Rechtsprechung zu erkennen. 

Als Grundsatz kann jedoch festgehalten werden, dass das Gericht zwischen den 
Pfl ichtteilserben und den übrigen Erben diff erenziert mit der Konsequenz, dass 
den übrigen Erben lediglich das Recht zuerkannt wird, von einer Bank den Ver-
mögensstand am Todestag des Erblassers zu erfragen.56 Die Auskunft spfl icht 
der Bank gegenüber Pfl ichtteilserben wird weiter gefasst mit der Begründung, 
dass ein Pfl ichtteilserbe abzuklären habe, ob seine Pfl ichtteilsrechte verletzt sei-
en.57 In diesem Sinne sprechen verschiedene Entscheide dem Pfl ichtteilserben 
das Recht zu, von einer Bank im gleichen Umfang wie der Erblasser informiert 
zu werden.58 Dies konkretisiert sich darin, dass der Pfl ichtteilserbe Anspruch 
auf Information betreff end die Zusammensetzung des Vermögens am Todes-
tag hat sowie betreff end die Bankendokumentation hinsichtlich der Konten 
des Erblassers, rückwirkend für den Zeitraum von 10 Jahren ab Stellung des 
Auskunft sbegehrens.59 Diesbezüglich entwickelte sich eine ständige Rechtspre-
chung der «Cour de justice de Genève».60

Im Übrigen steht die Bank in der Pfl icht, den Pfl ichtteilserben über sämtli-
che Elemente aufzuklären, die es ihnen ermöglichen würden, eine Herabset-

55  Künzle, Auskunft spfl ichten, S. 261.
56  Jacquemoud-Rossari, S. 30.
57  Jacquemoud-Rossari, S. 30; Piotet, fondements, S. 82.
58  Vgl. Urteil der Cour de justice Genf ACJC/493/2005 vom 28. April 2005; Urteil der 

Cour de justice Genf ACJC/491/2005 vom 28. April 2005; Urteil der Cour de jus-
tice Genf ACJC/895/2003 vom 10.  September 2003; Urteil der Cour de justice Genf 
ACJC/318/2003 vom 20. März 2003 E. 4c, wo Folgendes festgehalten ist : «[I]l en résulte 
qu’en leur qualité d’héritiers réservataires, AS, veuve R, GU R et D R sont ainsi légitimés 
à obtenir de l’intimée tous les renseignements et documents qu’ils demandent aux fi ns 
de déterminer dans quelle mesure leur réserve héréditaire a été lésée et entreprendre, 
si nécessaire, toute démarche en vue de sa reconstitution, soit […] les renseignements 
relatifs à la constitution et au fonctionnement des sociétés F et L, et éventuelles autres 
dont feu GO R était ayant droit économique». 

59  Jacquemoud-Rossari, S. 30.
60  Vgl. Urteil der Cour de justice Genf ACJC/459/1999 vom 6. Mai 1999; Urteil der Cour 

de justice Genf ACJC/895/2003 vom 10. September 2003.
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zungsklage geltend zu machen bzw. einen Ausgleichsanspruch durchzusetzen.61 
In diesem Zusammenhang gilt es den allgemein anerkannten Grundsatz in 
Erinnerung zu rufen, dass die Off enlegung von Verfügungen unter Lebenden, 
die das Erbrecht tangieren, gegenüber Erben rechtmässig ist und das Bank-
geheimnis dieser Off enlegung ausdrücklich nicht entgegensteht.62 Das Genfer 
Gericht geht davon aus, dass vom Erblasser getroff ene – und das Auskunft s-
recht der Erben einschränkende – Verfügungen gegenüber einem Pfl ichtteils-
erben unwirksam sind, da dieser beurteilen können muss, ob sein Pfl ichtteil 
verletzt ist.63

2. Konsequenzen des Urteils aus zivilprozessualer 
Sicht

2.1 Relativierung des vertragsrechtlichen 
Informationsanspruchs

Mit dem vorliegenden Bundesgerichtsurteil 4A_522/2018 vom 18. Juli 2019 
wird zur Disposition gestellt, ob das infolge der Universalsukzession gemäss 
Art. 560 Abs. 1 ZGB erworbene vertragliche Auskunft srecht der Erben in gewis-
sen Konstellationen eine Einschränkung erfährt.64 Wie in E. 4.5.2 des Urteils 
festgehalten, deckt sich das vertragliche Auskunft srecht der Erben vom Umfang 
her nicht vollumfänglich mit demjenigen Auskunft srecht, welches der Erblas-
ser gegenüber seiner Bank hatte.65 Aus vertraglicher Sicht können Erben von 
einer Bank nur Informationen bezogen auf eine Zeitspanne vor dem Tod des 
Erblassers erhalten, soweit diese Informationen für die Geltendmachung einer 
Herabsetzungsklage notwendig sind oder es um die Haft ung der Bank geht. 
In allen anderen Fällen beansprucht das Recht des Verstorbenen auf Vertrau-
lichkeit – darin eingeschlossen die Achtung seiner Privatsphäre – über dessen 

61  Vgl. Urteil der Cour de justice Genf ACJC/392/2005 vom 7. April 2005; Urteil der Cour 
de justice Genf ACJC/493/2005 vom 28. April 2005; vgl. Leu, S. 278.

62  Jacquemoud-Rossari, S. 30.
63  Cour de justice Genf ACJC/493/2005 vom 28. April 2005 E. 4.2.
64  Vgl. Fischer, S. 2; Herzog, S. 1347; Hirsch, S. 2.
65  Vgl. BGer 4A_522/2018 E. 4.5.2. Im französischen Wortlaut ist an dieser Stelle festge-

halten: «[L]e droit de nature contractuelle des héritiers aux renseignements ne saurait 
être illimité, autrement dit avoir exactement la même étendue que le droit du défunt aux 
renseignements envers la banque».
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Tod hinaus Geltung.66 Die durch dieses Urteil relativierten Einschränkungen 
erstrecken sich auf die vertrags- und auf die erbrechtlichen Informationsan-
sprüche.67

2.2 Erbrechtliche Interessen als zivilprozessuale Voraussetzung
Das Bundesgericht ging in seiner bisherigen Rechtsprechung davon aus, dass 
das Informationsinteresse der an einem Erbgang beteiligten Erben in einem 
umfassenden Sinne geschützt sei.68 Somit konnten alle Erben – auf entspre-
chendes Begehren hin – Auskunft  über Transaktionen zu Lebzeiten des Erb-
lassers erhalten.69 In der Literatur war bisher anerkannt, dass ein Informations-
begehren eines Erben selbständig gestellt werden kann, also bspw. unabhängig 
von einem Herabsetzungs- oder Erbteilungsverfahren.70 Demnach war es auch 
zulässig, ein Verfahren um Auskunft  in einem separaten Prozess, vor der Ein-
leitung des entsprechenden erbrechtlichen Verfahrens, bzw. parallel zu die-
sem, einzuleiten.71 In dieser Hinsicht wird die prozessuale Voraussetzung zur 
Durchsetzung des materiell-erbrechtlichen Informationsanspruchs durch das 
vorliegende Urteil relativiert, indem das Bundesgericht zivilprozessual gese-
hen im Sinne eines rechtlich geschützten Interesses das Vorliegen erbrechtli-
cher Interessen voraussetzt.

66  Vgl. Fischer, S. 2, der zudem auf Folgendes hinweist: «[…] seuls l’héritier réserva-
taire (qui dispose d’une action en réduction) et l’héritier légal (qui dispose d’une action 
en rapport) bénéfi cient du droit d’obtenir des informations sur la période antéri-
eure au décès. À première vue, s’agissant de cette catégorie d’héritiers, le droit con-
tractuel à l’information est ainsi soumis aux mêmes limites que le droit successoral à 
l’information».

67  Hirsch, S. 2.
68  BGer 5A_994/2014 E. 2.1; BGE 132 III 677 E. 4.2.1; BGE 127 III 396 E. 3; BGE 99 III 41 

E. 3; BGE 90 II 365 E. 3a und 3c; BGE 59 II 128 E. 2.
69  Raveane, Rz. 181; Schröder, Informationsansprüche, S. 192; vgl. Brückner/Weibel, 

Rz. 42.
70  Vgl. Göksu, Informationsrechte, S. 955, wonach der erbrechtliche Informationsan-

spruch losgelöst von sonstigen Ansprüchen, insbesondere der Geltendmachung allfäl-
liger vermögensmässiger Rechte, besteht.

71  Vgl. Göksu, Informationsrechte, S. 963, der in Erinnerung ruft , dass diese Vorgehens-
weise den (prozessualen) Vorteil mit sich bringt, dass durch die separate Führung der 
beiden Prozesse der Auskunft sprozess nicht wegen des Hauptprozesses verzögert oder 
verwässert wird, sondern schneller abgeschlossen werden kann, sodass die Ergebnisse 
in einem später anzuhebenden oder bereits hängigen erbrechtlichen (Haupt-)Verfahren 
noch eingeführt werden oder ggf. dieses gegenstandslos machen können.
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3. Kritische Analyse

3.1 Kritikpunkte aus dem Schrift tum
Im erbrechtlichen Schrift tum wurde dieses Bundesgerichtsurteil unterschied-
lich aufgenommen und beurteilt. Einer Ansicht nach vermag der Entscheid, 
auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Prozessausgang im Wesent-
lichen auf eine unsorgfältige Prozessführung der Erben zurückzuführen sein 
dürft e, im Ergebnis nicht zu überzeugen.72 Der Grund hierfür sei darin zu erbli-
cken, dass aus dem Entscheid nicht klar hervorgehe, weshalb den Erben Infor-
mationen in Bezug auf den IBAN-Kontoinhaber nicht – oder nur unter der 
Voraussetzung, dass damit eine erbrechtliche Klage begründet werden kann – 
vorenthalten werden, zumal diese Auskunft  bedingungslos Teil des obligatio-
nenrechtlichen Informationsanspruchs der Erben gegenüber der entsprechen-
den Bank sei und die Erblasserin am IBAN-Konto über eine wirtschaft liche 
Berechtigung verfügt habe.73 Anderer Ansicht nach führt das Bundesgericht 
mit diesem Entscheid eine entscheidende Einschränkung der vertraglichen 
Auskunft spfl icht ein.74 Auch wenn der Entscheid den Zugang zu Informatio-
nen betreff e, die von einer Bank zurückgehalten worden seien, würden sich die 
entsprechenden Erwägungen auch auf andere vertragliche Verbindungen, die 
auf dem Auft ragsrecht fussen, anwenden lassen.75

Anderer und diff erenzierender Ansicht nach führt der Entscheid praktisch 
gesehen zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit, zumal er in seiner Trag-
weite unklar sei.76 Dies wird damit begründet, dass gemäss schweizerischem 
Vertragsstatut kein besonderer Nachweis irgendwelcher Interessen notwen-
dig sei, sondern die Pfl icht zur Rechenschaft sablegung bzw. Auskunft sertei-
lung Bestandteil der Leistungspfl icht des Beauft ragten sei, womit bislang ein 
umfassender erbrechtlicher, vertraglicher Auskunft sanspruch in Praxis und 
Doktrin bejaht worden sei.77 Wenn ein Berechtigter trotz erfolgter Rechen-
schaft sablegung vom Verpfl ichteten nichts fordern könne, könne die Pfl icht 

72  Genna/Shaikh, Rz. 12.
73  Genna/Shaikh, Rz. 12.
74  Fischer, S. 2; Hirsch, S. 2.
75  Fischer, S. 2. Der Autor schweigt sich jedoch bedauernsweise darüber aus, ob diese 

analoge Anwendung auf andere auft ragsrechtliche Verhältnisse für jeden Auft ragneh-
mer im Allgemeinen Geltung haben soll oder nur in einer Konstellation, bei der ein 
Erbe Auft raggeber ist.

76  Herzog, S. 1348.
77  Herzog, S. 1348.
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zur Auskunft serteilung allerdings eingeschränkt werden, was im vorliegenden 
Urteil der Fall gewesen sei.78 Allerdings habe das Bundesgericht keine klare 
Trennung zwischen den vertraglichen und den erbrechtlichen Auskunft san-
sprüchen vorgenommen.79 Dies wäre jedoch zentral gewesen, zumal sich der 
Name des IBAN-Kontoinhabers nicht aus der Dokumentation der Bank, wel-
che aufgrund des vertraglichen Auskunft sanspruchs bereits umfassend off en-
gelegt worden sei, ergeben habe und es somit gar nicht mehr um Ansprüche 
gegangen sei, die aus Vertragsrecht geschuldet worden seien.80 Obschon die 
Erben es vorliegend unterlassen hätten, ihren erbrechtlichen Informationsan-
spruch genügend zu substantiieren, werde der vertragliche Auskunft sanspruch 
durch die vorliegende Rechtsprechung weiter eingeschränkt.81

3.2 Kritische Stellungnahme der Autoren
Unter der Berücksichtigung der genannten Stimmen gilt es zunächst einmal 
zu diff erenzieren. In der ständigen, erbrechtlichen Genfer Rechtsprechungs-
tradition mussten Erben, um entsprechende Auskunft sansprüche gerichtlich 
durchzusetzen, ein bestimmtes erbrechtliches Interesse darlegen, um mit ihrem 
Auskunft sbegehren überhaupt durchzudringen. Vor diesem Hintergrund war 
es daher folgerichtig, wenn die Genfer Vorinstanzen im vorliegenden Verfah-
ren, der kantonalen gerichtsintern historisch gewachsenen Traditionen fol-
gend, die Prozessvoraussetzung des spezifi sch erbrechtlichen Interesses – wel-
che nota bene noch aus dem Zeitalter vor der Einführung der eidgenössischen 
ZPO stammte – als Grundlage für den Entscheid erachtet haben.

Eine andere Frage ist, inwiefern dieser Entscheid aus einer rein erb- bzw. ver-
tragsrechtlichen Perspektive verallgemeinerungsfähig und inwieweit mit die-
sem Urteil eine Änderung der erb- bzw. auft ragsrechtlichen Rechtsprechung 
eingeläutet worden ist. Die hier vertretene Auff assung geht dahin, dass mit 
diesem Entscheid das Auskunft srecht der Erben nicht stärker eingeschränkt 

78  Vgl. Herzog, S. 1348, wonach es im vorliegenden Fall am Rechtsschutzbedürfnis der 
Auft raggeber mangelte, da in Anbetracht der bereits abgeschlossenen Erbteilung und 
des Umfangs des Nachlasses eine Pfl ichtteilsverletzung und infolgedessen ein erbrecht-
liches bzw. generelles Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführer habe verneint wer-
den können.

79  Herzog, S. 1348.
80  Vgl. Herzog, S. 1348, die richtigerweise betont, dass es vorliegend auch nicht mehr um 

Informationen ging, die gestützt auf Vertragsrecht noch hätten herausgegeben werden 
können, was sich implizit aus dem vorinstanzlichen Entscheid ergibt.

81  Herzog, S. 1348.
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wird, als dies vor diesem Entscheid der Fall war. Lediglich aufgrund der Tatsa-
che, dass die Erben in der vorliegenden Fallkonstellation gewisse Prozesshand-
lungen nicht mit der nötigen Sorgfalt vorgenommen haben und vor diesem 
Hintergrund ihr Auskunft sanspruch hat verneint werden müssen, kann nicht 
gesagt werden, dass dies in jeder erdenklichen Erbrechtskonstellation der Fall 
sein dürft e. Endgültige Klarheit diesbezüglich wird sich jedoch erst dann erge-
ben, wenn das Bundesgericht Präzedenzentscheide fällen und die mit diesem 
Urteil eingeschlagene Richtung bestätigt bzw. verworfen wird. Bevor dieser Fall 
jedoch eintritt, dürft en jegliche, Allgemeingeltung beanspruchende Aussagen 
verfrüht sein.

4. Zwischenfazit
Mit dem vorliegenden Entscheid hat das Bundesgericht – und dies haben die 
verschiedenen Reaktionen nicht nur im oben zitierten Schrift tum, sondern 
auch in der erbrechtlichen Praxis gezeigt – wichtige und grundlegende Fragen 
materiell- wie auch prozessrechtlicher Natur aufgeworfen, mit denen sich Erb-
lasser, deren Nachkommen und Banken konfrontiert sehen, wenn es darum 
geht, in der Phase nach dem Tod eines Erblassers nicht nur dessen Interes-
sen, sondern auch den Interessen der Erben – und nicht zuletzt denjenigen der 
Bank – gerecht zu werden. Wie bereits aufgezeigt, birgt diese Konstellation ver-
schiedene Fallstricke. Mit dem vorliegenden Urteil wird deutlich, dass es aus 
einer Erb- bzw. Auft ragsrechtsperspektive nicht immer unbestritten ist, wo die 
Grenzen zwischen den verschiedenen Interessenssphären zu ziehen sind.

Dass in solchen Sachlagen jedoch die Interessen des Erblassers – mithin sein 
Anspruch auf Wahrung seiner postmortalen Privatsphäre, oder, in der Sprache 
des vorliegenden Bundesgerichtsentscheids ausgedrückt, «son droit au main-
tient de sa sphère privée» – nicht völlig ausser Acht gelassen werden dürfen, 
wurde mit dem vorliegenden Urteil eindrücklich akzentuiert. Insofern wird es 
in einem nächsten Schritt darum gehen, aus einer bankenpraktischen Perspek-
tive Lösungsansätze aufzuzeigen, wie mit der in diesem Urteil angesproche-
nen Richtungsänderung in einem bankenrechtlichen Kontext konkret umzu-
gehen sein wird.
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IV. Praktische Konsequenzen für Banken

1. Mögliche Konsequenzen für die Praxis

1.1 Vorschläge aus der Literatur
Der neue Bundesgerichtsentscheid führte – wie bereits aufgezeigt – nicht nur 
in der juristischen Literatur, sondern – und vor allem – bei massgebend invol-
vierten Exponenten aus der Bankenpraxis sowie auf Seite der damit befass-
ten Rechtsanwälte zur berechtigten Frage, wie pro futuro den vom Bundesge-
richt festgelegten Anforderungen in der Bankenpraxis am besten Rechnung 
getragen werden kann. Ein Blick auf die in der Literatur besprochenen Ansatz-
punkte in Bezug auf praktische Lösungen zeigt, dass – zumindest aus anwalt-
licher Sicht – eine gewisse Unsicherheit besteht, wie die neuen Gegebenheiten 
am besten praktisch implementiert werden können.

Eine Bank dürft e sich mit erheblichen Problemen konfrontiert sehen, wenn 
sie in Bezug auf die Frage, ob die von den Erben auf Vertragsbasis verlang-
ten Auskünft e, die bspw. für die Geltendmachung der Verletzung erbrechtli-
cher Ansprüche notwendig sind, eine juristisch fundierte, verbindliche Ant-
wort zu geben hat.82 In einer solchen Konstellation müsste die Bank – und 
dies mit einer gewissen rechtsgenüglichen Sicherheit – festlegen, ob erbrechtli-
che Ansprüche der Erben verletzt sein könnten und infolgedessen die von den 
Erben anbegehrten Auskünft e als Grundlage für eine erbrechtliche Herabset-
zungsklage tauglich sind.83 Dies hätte die Konsequenz, dass eine Bank selber 
abzuklären hätte, ob die Erben eine Herabsetzungsklage gegen Dritte anstren-
gen könnten oder ob bspw. im Testament ein Ausgleichungsdispens enthalten 
sei. Dies sollte jedoch eine Bank nicht ohne erheblichen Aufwand beantwor-
ten können, da solche erbrechtliche Fragestellungen im Regelfall durch Zivil-
gerichte behandelt werden.84

Vor dem geschilderten Hintergrund ist es nur verständlich, dass in diesem 
Zusammenhang kritische Fragen nach einer praktikablen Vorgehensweise 
aufgeworfen werden. Gewisser Ansicht nach kann der dem neuen Bundesge-
richtsurteil innewohnenden Problematik damit Rechnung getragen werden, 
dass der Bankkunde zu seinen Lebzeiten darum ersucht wird, auf das Bankge-

82  Bracher/Huber/Wegmann, S. 2.
83  Bracher/Huber/Wegmann, S. 2.
84  Bracher/Huber/Wegmann, S. 2.
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heimnis zugunsten seiner Erben zu verzichten.85 Aus Bankensicht sollte des-
halb vom zukünft igen Erblasser eine Entbindungserklärung eingeholt wer-
den, welche die Bank gegenüber den gesetzlichen Erben vom Bankgeheimnis 
befreit.86 Umgekehrt sollte auch der künft ige Erblasser in der Pfl icht stehen, 
indem er seine Bank zu Lebzeiten ermächtigt, seinen Erben umfassende Aus-
künft e zu erteilen.87 Anderer Ansicht nach kann den neuen Anforderungen 
dadurch Rechnung getragen werden, indem die Banken in die Pfl icht genom-
men werden und die Namen der Empfänger einer Überweisung schwärzen, 
wenn die Erben ihr Auskunft srecht ausüben.88 Es stellt sich zudem die berech-
tigte Frage des generellen Umfangs der zu erteilenden Auskünft e, womit die 
Tragweite der entsprechenden Einschränkung unklar bleibt.89 Diff erenzieren-
der Ansicht nach besteht nun grundsätzlicher Handlungsbedarf dahingehend, 
dass Banken ihre Verträge insofern anpassen, dass darin das Einverständnis 
des Erblassers zur Preisgabe aller – gestützt auf den obligationenrechtlichen 
Auskunft sanspruch gegenüber den Erben geschuldeten – Informationen ent-
halten ist.90

1.2 Vorschläge aus Sicht der Autoren
Aus Sicht der Autoren gilt es, in Bezug auf die praktische Umsetzung einer 
praxistauglichen Lösung Diff erenzierungen vorzunehmen. Die in der Litera-
tur vorgeschlagenen Vorgehensweisen vermögen unter Berücksichtigung von 
deren Praktikabilität bzw. deren praktischer Umsetzung nur teilweise zu über-
zeugen. Zudem darf auch nicht ausser Acht gelassen werden, dass im Gefüge 
Erblasser (Kontoinhaber) – Bank – Dritte (Begünstigte) – Erben die gesamte 
«juristische Verantwortung» nicht der Bank allein aufgetragen werden kann. 
Zentraler Exponent in der vorliegenden Konstellation ist und bleibt der spä-
tere Erblasser: Er ist Inhaber seines Vermögens, welches er seinen Erben bzw. 
Begünstigten hinterlässt. Entsprechend ist nach der hier vertretenen Meinung 
zuerst – und vor allem – bei ihm anzusetzen. Nur eine fundierte Aufk lärung 
über alle in diesem Zusammenhang zu beachtenden erbrechtlichen Parameter 

85  Fischer, S. 3.
86  Bracher/Huber/Wegmann, S. 2.
87  Bracher/Huber/Wegmann, S. 2.
88  Hirsch, S. 2. 
89  Vgl. Herzog, S. 1348, die darauf hinweist, dass in diesem Zusammenhang noch viele 

Fragen off en sind, bspw., ob Unterlagen zu lebzeitigen Transaktionen den Erben her-
ausgegeben werden dürft en oder in welchen Sachlagen schützenswerte wirtschaft liche 
Interessen des Erblassers betroff en sind.

90  Herzog, S. 1348.
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ermöglicht es einem Erblasser, sich ein Urteil darüber zu bilden, wie er seine 
Erbplanung angehen will und so ggf. bereits zu Lebzeiten Vorkehren treff en 
kann, damit nach seinem Ableben seine Erben – und auch seine Bank sowie 
von ihm mit Zuwendungen bedachte Dritte – sich nicht mit erbrechtlichen 
Fallstricken auseinandersetzen müssen. Denn nur wenn ein Erblasser weiss, 
welche Möglichkeiten ihm off enstehen, kann er auch die nach seinem Dafür-
halten gebotenen Entscheidungen treff en. Für eine erbrechtliche bzw. erbpla-
nerische Rechtsberatung haben sich künft ige Erblasser jedoch in erster Linie 
in Eigenregie an einen hierfür geeigneten Berater zu wenden. Dabei kommt in 
diesem Zusammenhang auch – bzw. zusätzlich – die Bank ins Spiel. Häufi g ist 
es der Bankberater, welcher mit dem nachmaligen Erblasser gewisse Vorkeh-
ren auf den Todesfall vorbespricht. Nicht jeder Erblasser handelt so weitsichtig, 
dass er sich bspw. mit einem erbrechtlich versierten Rechtsanwalt in jeder Hin-
sicht soweit absichert, dass seine Planung «wasserdicht» ist und alle Unwägbar-
keiten einkalkuliert.

Eine Bank sollte denjenigen Kunden, die sich mit der Th ematik befassen, 
zumindest im Rahmen der Beratung auf die Möglichkeit hinweisen, entspre-
chende Fallstricke mit einem in erbrechtlichen Belangen geschulten Berater 
besprechen zu können. Nach der hier vertretenen Ansicht erscheint es äusserst 
kritisch, wenn eine Bank zu einer systematischen Einholung von Entbindungs-
erklärungen schreitet. Einem Erblasser ist es im Rahmen seiner privatrecht-
lich geschützten Willensbetätigungsfreiheit freigestellt, ob und in welchem 
Rahmen er gewisse Informationen für sich behalten oder – im umgekehrten 
Fall – auch seinen Erben zugänglich machen möchte. Diesem Umstand ist auf 
jeden Fall und unter allen Umständen Rechnung zu tragen. Will ein Erblas-
ser, dass etwas vor seinen Erben geheim gehalten wird, ist diesem Wunsch zu 
entsprechen. Ihn in einer solchen Sachlage zu zwingen, eine entsprechende 
Entbindungserklärung zu unterzeichnen – und ihm diese Pfl icht bspw. mittels 
Änderung der AGB aufzubürden unter der Androhung, dass sonst die Bankbe-
ziehung aufgelöst würde –, dürft e nicht nur in vertrags-, sondern auch in per-
sönlichkeitsrechtlicher Hinsicht äusserst heikel sein.

Wenn es jedoch im umgekehrten Fall der ausdrückliche Wunsch eines künft i-
gen Erblassers ist, dass seine Erben über alle Vorkommnisse während der leb-
zeitigen Bankbeziehung vollständig und umfassend informiert werden, sollte 
ihm die Bank die Möglichkeit eröff nen, mittels Unterzeichnung entsprechen-
der Verträge diesem Wunsch nachzukommen und damit eine unkomplizierte, 
postmortale Herausgabe von Informationen zu ermöglichen. Vertragsrechtlich 
besteht somit pro futuro in diesem Punkt Handlungs- und Anpassungsbedarf 

  Barbara Graham-Siegenthaler/Philipp Eberhard



Banken und ihre Informationspfl icht gegenüber Erben  

140

seitens der Banken. In diesem Sinn stehen Banken künft ig in der Pfl icht, die 
entsprechenden vertraglichen Instrumente auszuarbeiten und anschliessend in 
ihrer Praxis zu implementieren.

2. Bankenpraktische Szenarien 
Wie zuvor aufgezeigt, stellen sich zahlreiche Fragen in Bezug auf die praktische 
Umsetzung des vorliegenden Bundesgerichtsurteils. Nachfolgend sollen einige 
Sachlagen aufgezeigt werden, in denen das neue Bundesgerichtsurteil prakti-
sche Folgen zeitigen könnte und die im Sinne von «Denkanstössen» zu weiter-
gehenden Überlegungen – und Diskussionen – Anlass geben sollten:

1. Der Erblasser E. hinterlässt die beiden Brüder A. und B. und deren Schwes-
ter C. – alles Kinder aus seiner allerersten Ehe – sowie seine dritte Ehefrau 
D. Der zweiten und dritten Ehe von E. sind keine Kinder entsprungen. Der 
Erblasser hinterlässt ein Vermögen von insgesamt Fr. 38‘000‘000.-. Die bei-
den Konten – Konto 1 und Konto 2 – bei der Bank U. gehören beide D. A., 
B. und C. standen schon zu Lebzeiten von E. mit ihrer Stiefmutter im Streit 
und hatten keinen Kontakt mit ihr. Konto 1 wurde im Namen von D. eröff -
net und vollständig mit Geld des Erblassers gespiesen. E. war der wirtschaft -
lich Berechtigte dieses Kontos, dessen Saldo sich an seinem Todestag auf 
Fr. 21‘384‘789.55 belief. Das Konto 2 enthielt nur ein paar Überweisungen 
von E und wies am Todestag von E. einen Saldo von Fr. 3‘907‘288.25 aus. 
Die Geschwister A., B. und C. fordern nach dem Tod ihres Vaters von der 
Bank U. Auskünft e über beide Konten. Quid betreff end eine korrekte Vor-
gehensweise der Bank?

2. O. war – zusammen mit ihren Brüdern und Schwestern – Mitinhaberin des 
am 1. Mai 2019 eröff neten Gemeinschaft skontos bei der Bank C., wobei 
das Konto eine Erbenausschlussklausel enthielt. Der Teil des Guthabens auf 
dem Gemeinschaft skonto, welches O. zuzuordnen war, stammte von einem 
Konto des im Dezember 2018 verstorbenen Grossvaters (väterlicherseits), 
der beiden Schwestern M. und N. – beides Töchter der O. M. und N. ver-
langen nach dem Tod ihrer Mutter O. von der Bank C. nicht nur Auskünft e 
hinsichtlich der Eröff nungsdokumentation und in Bezug auf die getätigten 
Kontobewegungen seit Januar 2019 auf dem Gemeinschaft skonto, sondern 
auch Informationen betreff end dem Stand des Kontos am Todestag ihres 
Grossvaters sowie betreff end Transaktionen nach seinem Tod bis zur Kon-
tosaldierung. Wie ist die Bank C. juristisch im Lichte des neuen Bundesge-
richtsentscheids am besten beraten?
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3. Die Witwe K. bittet ihre Hausbank R. um Dokumentationen hinsichtlich 
zweier Konten, welche auf den Namen der beiden Gesellschaft en S. und 
M. eröff net wurden, deren wirtschaft liche Berechtigte ihre Kinder sind. 
Die Guthaben der beiden Konti bestanden aus Geldern, welche aus dem 
Nachlass ihres verstorbenen Ehemannes gutschrieben worden waren. K. 
gibt ihrer Bank R. im Auskunft sbegehren zu erkennen, dass sie nicht davon 
ausgehe, dass sie durch die entsprechenden Zahlungen zugunsten der bei-
den Konti in erbrechtlicher Sicht benachteiligt sei. Quid betreff end einem 
allfälligen Auskunft sanspruch?

4. V., einziger Sohn der Erblasserin Z., ersucht die Bank U. um Auskünft e betref-
fend ein Konto, welches im Namen eines Trusts eröff net wurde. Z. war wirt-
schaft liche Berechtigte und zu Lebzeiten einzige Begünstigte des Trusts. 
Kann die Bank U. dem V. die entsprechenden Auskünft e erteilen?

5. Die Söhne W. und S., beides deutsche Staatsangehörige, ersuchen die 
Schweizer Bank U. um Auskunft  darüber, ob ihr verstorbener Vater I. zur 
Bank U. in einer vertraglichen Beziehung stand und teilen mit, dass sie 
nicht wissen, ob I. überhaupt irgendwelche vertragliche Beziehungen zur 
Bank U. hatte. W. und S. weisen nicht nach bzw. können nicht nachweisen, 
weshalb sie ein Konto von I. bei der Bank vermuten. Im Übrigen stellen sie 
auch noch zahlreiche weitere Auskunft sbegehren an andere Schweizer Ban-
ken, unter anderem an die Bank C. Soll die Bank U. dem Auskunft sbegeh-
ren von W. und S. nachkommen?

3. Zwischenfazit
Grundsätzlich ist per se davon auszugehen, dass Erben nach dem Tod des Erb-
lassers alle Informationen benötigen, die es ihnen erlauben, die Höhe der Erb-
schaft  eruieren zu können. Soweit die Erben also zuerst einmal die Höhe der 
Erbschaft  bestimmen müssen, haben sie grundsätzlich Anspruch auf alle im 
Zusammenhang mit den getätigten Banktransaktionen stehenden Informati-
onen. Etwas Anderes kann nur dann gelten, wenn der auskunft sersuchende 
Pfl ichtteilserbe bereits weiss, dass sein Pfl ichtteil auf keinen Fall verletzt ist. Im 
Fall einer solchen reinen «fi shing expedition» erscheint eine Informationser-
teilung nicht gerechtfertigt.

Nach der hier vertretenen Ansicht kommen die «neuen» Voraussetzungen 
gemäss Urteil 4A_522/2018 vom 18. Juli 2019 nur in denjenigen Fällen zum 
Tragen, in denen zweifelsfrei und mit rechtsgenüglicher Sicherheit davon aus-
gegangen werden kann, dass die Pfl ichtteile von Pfl ichtteilserben nicht verletzt 
sind. Dies ist in denjenigen Sachlagen der Fall, in denen die Erbmasse bereits 
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festgestellt ist und die Pfl ichtteilsberechnungsmasse feststeht. Falls die Erben 
nach dem Tod des Erblassers die Erbmasse und deren pekuniäre Höhe erst 
noch feststellen müssen, sind sie auf jegliche Informationen angewiesen, die 
potentiell dazu geeignet erscheinen, einen späteren Herabsetzungsanspruch 
geltend zu machen. Vor diesem Hintergrund sollten in diesem Stadium der 
Erbteilung an die «neuen» Voraussetzungen keine allzu strengen Anforderun-
gen gestellt werden und es sollte beweisrechtlich ein einfaches Glaubhaft ma-
chen genügen.

V. Quintessenz und Ausblick
Wie einleitend erwähnt, ist das Dreiecksverhältnis Erbe – Erblasser – Bank ein 
komplexes und vielschichtiges Konstrukt. Erb- und auft ragsrechtliche Regeln 
spielen dabei ineinander, wobei die Interessen der Erben denjenigen der Erb-
lasser sowie der Banken gegenübergestellt werden und in gewissen Konstella-
tionen auch miteinander kollidieren. Dem Schrift tum lässt sich entnehmen, 
dass die theoretischen Voraussetzungen für die Geltendmachung erb- bzw. 
auft ragsrechtlicher Ansprüche nicht immer unumstritten sind, was nicht nur 
für Erben, sondern auch für Banken keine befriedigende Situation darstellt, da 
Erstere klare Regeln haben müssen, auf die sie ihre Ansprüche gründen kön-
nen, und Letztere zweifelsfrei aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen 
entscheiden müssen, ob sie den Auskunft sbegehren der Erben nachzukom-
men haben.

Im Urteil 4A_522/2018 vom 18. Juli 2019 hat das Bundesgericht ein «heisses 
Eisen» angefasst und in einem erbrechtlich diffi  zilen Bereich eine Richtung ein-
geschlagen, die – und dies wurde durch die Illustrierung kontroverser Ansich-
ten gezeigt – nicht nur für die Banken selber, sondern auch für in der Erb-
rechtspraxis tätigen Rechtsanwältinnen und -anwälte gewisse Unsicherheiten 
mit sich bringt und viele Fragezeichen geschaff en hat. Eine diff erenzierte Aus-
einandersetzung mit den vom Bundesgericht neu gesetzten Parametern lässt 
die kontroversen Stellungnahmen von Exponenten aus der Doktrin in einem 
anderen Licht erscheinen. Es stellt sich insbesondere die Frage, ob das Bundes-
gericht in ähnlich gelagerten Fällen, die jedoch durch andere kantonale Vorin-
stanzen abgehandelt wurden, gleich entscheiden würde.  Ob und in welchem 
Umfang das Bundesgericht infolgedessen an der eingeschlagenen Linie festhal-
ten wird, bleibt mit grosser Spannung abzuwarten.
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Nichtsdestotrotz ist es unerlässlich, dass sich alle in der Erbrechtsberatung 
involvierten Akteure – Banken, Rechtsanwälte und Berater – der mit dem 
Urteil einhergehenden Relativierungen bewusst sind und entsprechend den – 
auskunft s-, informations- und beratungstechnischen – Ansprüchen der Erben 
gerecht werden. Eine weitergehende, vertieft e Auseinandersetzung erscheint 
dabei unerlässlich. Die Autoren hoff en, mit dem vorliegenden Beitrag im All-
gemeinen und mit den im Vorkapitel aufgeworfenen Beispielszenarien im Spe-
ziellen das Feld für konstruktive Gedankengänge und viele spannende Diskus-
sionen eröff net zu haben.
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